
Bekanntmachung über die Feststellung und Auslegung des Jahresabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2024 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. Oktober 2025 den nachfolgenden 
Feststellungsbeschluss gefasst. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 wird nach 
§ 95 b Abs. 1 GemO für Baden-Württemberg mit folgenden Werten festgestellt: 
 

1.  Ergebnisrechnung EUR 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 12.925.569,05 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.360.200,91 

1.3 Ordentliches Ergebnis 565.368,14 

1.4 Außerordentliche Erträge 190.846,03 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 2.803,73 

1.6 Sonderergebnis 188.042,30 

1.7 Gesamtergebnis 753.410,44 

 
2.  Finanzrechnung EUR 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.793.866,39 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.432.377,83 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 1.361.488,56 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.923.560,07 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.119.939,85 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -3.196.379,78 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -1.834.891,22 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 274.248,52 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -274.248,52 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Haushaltsjahres 

-2.109.139,74 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 

Einzahlungen und Auszahlungen 

1.067.331,70 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.951.915,85 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -1.041.808,04 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 1.910.107,81 

 
3. Bilanz EUR 

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 

3.2 Sachvermögen 55.764.379,66 

3.3 Finanzvermögen 3.621.439,14 

3.4 Abgrenzungsposten 2.611.471,89 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 61.997.290,69 

3.7 Basiskapital 31.324.351,12 

3.8 Rücklagen 3.376.630,72 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 21.201.623,78 

3.11 Rückstellungen 290.362,26 

3.12 Verbindlichkeiten 5.314.353,27 



3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 489.969,54 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 61.997.290,69 

 

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen  

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) 

 

 
Der Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Kreßberg mit Rechenschaftsbericht wird 
gem. § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Zeit von 
 

Montag, 3. November 2025 bis Dienstag, 11. November 2025 
 
während der üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Kreßberg im Rathaus 
in Waldtann, Untere Hirtenstraße 34, 74594 Kreßberg öffentlich zur Einsicht ausgelegt. 
Der Jahresabschluss kann auch nach diesem Datum auf der Internetseite der 
Gemeinde www.kressberg.de unter Rathaus/Finanzen eingesehen werden. Er steht 
dort bis zur nächsten ortsüblichen Bekanntgabe des folgenden Jahresabschlusses zur 
Verfügung. 
 
Kreßberg, 27. Oktober 2025 
 
Annemarie Mürter-Mayer 
Bürgermeisterin 
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